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GEMEINDE 
GIESSHÜBL 

 TEL  02236/26464  FAX  02236/26464-33 
www.giesshuebl.noe.gv.at 

gemeindeamt@giesshuebl.noe.gv.at 

A-2372 GIESSHÜBL, HAUPTSTRASSE 73 
NÖ – BEZIRK MÖDLING 

 AMTSZEITEN  MO UND FR 8.00  BIS  12.00 
MI  8.00  BIS  18.30 

 
Aktenzeichen: G IV Montag, 19.12.2016 
Bearbeiter: Krippl 

PROTOKOLL 
 

ÜBER DEN ÖFFENTLICHEN TEIL DER SITZUNG DES 
 

GEMEINDERATES AM 
 

Montag, 12. Dezember 2016 um 18:00 Uhr 
im Gemeindeamt Gießhübl, Hauptstraße 73, stattfindenden 

 
Die Einladung erfolgte durch Kurrende. Die Sitzung war beschlussfähig und öffentlich. 
Beginn:18:03  Uhr      Ende: 21:30 Uhr 
 
Anwesend waren: 
BGM Michaela Vogl Vzbgm.Univ.Prof.Dr. Martin Klicpera GGR  Markus Vlasek 
GGR Helmut Kargl GGR Ing.Mag.Peter Lechner GGR Wolfgang Schuster 
 GR Therese Seiringer GR Angelika Wasinger 
GR Pamela Vario GR Dr.Heinrich Lorenz GR Mag.Marion Sattler-Plöchl 
GR Mag. Andrea Stoidl GR Michael Schweitzer GR Mag. Ulrike Danner-Pöschmann 
GR Brigitta Prochaska GR Abg. z. NR. Hannes Weninger GR Josef Kurz 
GR Mag. Alexander Pschikal GR Ing. Andreas Hafner GR DI Martin Rödhammer    
    
Entschuldigt abwesend waren:   
Verspätet: GGR Ing.Leopold Buchner um 18.15 Uhr  
Vorsitzende: Bürgermeisterin Michaela Vogl 
Schriftführerin:      Silvia Krippl 
                                Manfred Bohun 

 
TAGESORDNUNG: 

 
A-ÖFFENTLICHER TEIL 

 
1. Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom  19.09.2016 
2. Bericht der Bürgermeisterin 
3. Bericht Gebarungseinschau  
4. VA 2017 
5. Kanalabgabenordnung  
6. Abfallwirtschaftsgebührenverordnung 
7. Friedhofsgebührenordnung 
8. Verordnung über die Erhebung der Hundeabgabe 
9. Ernennung des Kassenverwalterstellvertreter   
10. Instandsetzungskonto Abfallwirtschaft  
11. Kostenbeschluss für die Nachmittagsbetreuung Kindergarten 
12. Errichtung Hochwasserschutzbecken Hochleitenbach 
13. FF-Fahrzeug 
14. Vertragsauflösung Taxi Mann 
15. Securop Vertragsauflösung 
16. EDV Anbieterwechsel 
17. E-Tankstelle Vertrag  
18. FWP+BBP 
19. Together - Nutzungskonzept 
20. Subventionen 
21. Anfragen an die Bürgermeisterin 
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B-NICHT ÖFFENTLICHER TEIL 
 

22. Personalangelegenheit 
 

 
Die Bürgermeisterin begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Die Bürgermeisterin ändert die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte wie folgt ab: 
TOP 19 (Together-Nutzungskonzept) wird vorgezogen und nach dem TOP 2 (Bericht der 
Bürgermeisterin) behandelt.  
 
Die Bürgermeisterin stellt den Antrag die Tagesordnung um den TOP Bericht Prüfungsausschuss 
zu erweitern und ersucht um Zuerkennung der Dringlichkeit. 
 
Begründung der Dringlichkeit: Die Prüfung fand  nach Versenden der Kurrende statt. Der Bericht ist 
dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung zur Kenntnis zu bringen. 
 
Abstimmung: einstimmig 
 
Damit ist die Dringlichkeit zuerkannt. Der Antrag wird unter TOP 3a) behandelt.  
 

 
1. Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 19.09.2016 

Das vorliegende Protokoll wird ohne Einwendungen genehmigt. 
 
Abstimmung: Einstimmig 
 
2) Bericht der Bürgermeisterin 
 
VOR Linie 262 
 
Ab 11.12.2016 tritt ein neuer Busfahrplan der Linie 262 in Kraft. Dieser wird im Wesentlichen folgende 
Verbesserungen enthalten: 
 

- Verlängerung der Betriebszeiten an allen Tagen bis nach 22 Uhr. 
 

- Montag-Freitag:ab Mödling 2 zusätzliche Kurse 21.12 und  22.12 Uhr sowie ein weiterer Kurs 
am Vormittag bzw.  
ab Gießhübl 21.43 und 22.43 Uhr sowie ein weiterer Kurs am Vormittag 
 

- Samstag:           ab Möding 6.42 Uhr und dann 2-Stunden-Intervall von 8.12 bis 22.12 Uhr bzw. 
                                      ab Gießhübl 7.13 und dann 2-Stunden-Intervall von 8.43 bis 22.43 Uhr 
 

- Sonn- und Feiertag:       ab Möding 2-Stunden-Intervall von 8.12 bis 22.12 Uhr bzw. 
                                                ab Gießhübl 2-Stunden-Intervall von 8.43 bis 22.43 Uhr 
 
Die neuen Busfahrpläne wurden an alle Haushalte verteilt. 
 
Sicherheitsbericht für Oktober 2016 
 
Die Saison der Dämmerungseinbrüche hat eingesetzt. In Gießhübl fanden im Oktober 3 Einbrüche 
statt, im gesamten Bezirk Mödling waren es 23 Einbrüche. 42 Fahrräder wurden im Bezirk gestohlen, 
in Gießhübl 3.  
Im November wurde ein Einbruch in Gießhübl gemeldet (Bezirk Mödling November insg.  32 
Einbrüche/Einbruchsversuche). 
 
Finanzausgleichsverhandlungen 
 
Bund, Länder und Gemeinden haben am 7.11.2016 das Paktum zum zukünftigen Finanzausgleich 
unterzeichnet. Dieses Paktum beginnt mit Jänner 2017 und endet 2021. 
Trotz schwieriger budgetärer Rahmenbedingungen wurden zusätzliche Mittel für die Gemeinde 
lukriert.  

· Einmalbetrag des Bundes zur Abgeltung von Aufwänden in der Flüchtlingsbetreuung 
· Generelle Erhöhung der Ertragsanteile (8,7 Mio. EURO bis 2021 für NÖ Gemeinden) 
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· Strukturfonds (17 Mio EURO pro Jahr für NÖ) für Abwanderungs- und finanzschwache       
 Gemeinden 

 
Beantwortung Anfrage: 2. Instanz bei Gewerbe- und Baubehördlichen Bewilligungen durch die 
BH Mödling 
 
Der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung beschlossen, an die NÖ Landesregierung den Antrag zu 
stellen, die Besorgung der Angelegenheiten der örtlichen Baupolizei bei gewerblichen 
Betriebsanlagen aus dem eigenen Wirkungsbereich an die BH Mödling zu übertragen. Abg.z.NR GR 
Hannes Weninger stellte die Anfrage, wer für Beschwerden gegen den Baubescheid in 2. Instanz 
zuständig sei. Nach Rücksprache mit der NÖ Landesregierung  ist dies das 
Landesverwaltungsgericht. 
 
Sitzungstermine Gemeinderat  im Jahr 2017 
 
Montag, Beginn 19.30 Uhr, Sitzung Dezember Beginn 18.00 Uhr 
20.3.2017, 19.6.2017, 18.9.2017, 11.12.2017 
 
3) Bericht Gebarungseinschau 
Der Gemeinderat nimmt den vorliegenden Bericht der Gebarungseinschau 2016 Beilage A zur 
Kenntnis.  
 
3a) Bericht Prüfungsausschuss 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht des Prüfungsausschusses vom 07.12.2016 laut Beilage B zur 
Kenntnis. 
 
Fr. GR Pamela Vario verlässt die Sitzung um 19.30 Uhr. 
 
4) VA 2017 
Der Voranschlag (Beilage C) 2017 lag von 18.11.2016 bis 05.12.2016  zur öffentlichen Einsicht auf. 
Es langten keine Stellungnahmen ein. 

 
 Einnahmen Ausgaben 
Ordentlicher Haushalt 4,165.500,00 € 4,165.500,00 € 
Außerordentlicher Haushalt 1.003.900,00 € 1.003.900,00 € 
Gesamt VA 2017 5.169.400,00 € 5.169.400,00 € 

 
 
Abgaben (Steuern und Gebühren) sowie Entgelte und Abgabenhebesätze 
A) Gemeindesteuern 
1. Grundsteuer A von land- und forstwirtschaftl. Betrieben 500 v. H. der Bemessungsgrundlage 
2. Grundsteuer B von Grundstücken: 500 v. H. der Bemessungsgrundlage 
3. Gewerbesteuer nach der Lohnsumme: 1000 v. H. der Bemessungsgrundlage 
4.  Hundeabgabe: Nutzhunde 6,54 €, auffällige Hunde nach §§ 2 und 3 NÖ Hundehaltegesetz 78,00 €                 
        alle übrigen Hunde 44,00 €,  Hundemarken 5,00 € lt. Verordnung  
5. Gebrauchsabgabe laut Verordnung  
6. Aufschließungsbeitrag: Einheitssatz € 726,48 
7. Kommunalsteuer 
B) Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und –anlagen 
1. Kanalgebühren laut Kanalabgabenordnung 
2. Friedhofsgebühren laut Friedhofsgebührenordnung 
3. Abfallwirtschaftsgebühren und Abfallwirtschaftsabgaben laut Abfallwirtschaftsverordnung 
C) C) Sonstige Abgaben 
1. Verwaltungsabgaben 
2. Kommissionsgebühren 
3. Mahngebühren und Nebenansprüche 
 
Dienstpostenplan 
Die Besetzung der Dienstposten der Gemeinde darf ebenso wie die Besoldung der 
Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienstpostenplan erfolgen. 
 
Kassenkredit 
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Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben kann die Gemeinde einen Kassenkredit bis zur 
Höhe von 250.000,-- € aufnehmen. 
 
Mittelfristiger Finanzplan 
Der Mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2017 - 2021 liegt als (Beilage C1) für den Voranschlag 2016 
vor. 
 
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Voranschlag 2017 (Beilage C), den Kassenkredit in 

Höhe von € 250.000,-- sowie den mittelfristigen Finanzplan (Beilage C1).  

Abstimmung:  
Dafür: 
BGM Michaela Vogl Vzbgm.Univ.Prof.Dr. Martin Klicpera GGR  Markus Vlasek 
GGR Helmut Kargl GGR Ing.Mag.Peter Lechner GGR Wolfgang Schuster 
GR Therese Seiringer GR Angelika Wasinger GR Dr.Heinrich Lorenz 
GR Ing. Andreas Hafner GR DI Martin Rödhammer    
 
Gegenstimmen: 
GR Mag. Andrea Stoidl GR Mag. Ulrike Danner-Pöschmann GGR Ing. Leopold Buchner 
GR Brigitta Prochaska GR Abg. z. NR. Hannes Weninger GR Mag. Marion Sattler-Plöchl 

 
Stimmenenthaltung: 
GR Mag. Alexander Pschikal                            GR Michael Schweitzer                                GR Josef Kurz 
 
Damit ist der Antrag angenommen. 
 
5) Kanalabgabenordnung 
Der Gemeinderat beschließt die Gebühren auf Grund des Grundsatzbeschluss vom 7.6.2010 zu 
indexieren -  1,5 %  (VPI 2005) und folgende Verordnung kundzumachen. 
 

Kanalabgabenordnung 
der Gemeinde Gießhübl 

§ 1 

In der Gemeinde Gießhübl werden Kanalerrichtungsabgaben (Kanaleinmündungs-, Ergänzungs- und 

Sonderabgaben) und Kanalbenützungsgebühren nach Maßgabe der Bestimmungen des NÖ 

Kanalgesetzes 1977 erhoben. 

§ 2 

A. Einmündungsabgabe für den Anschluss an oder die Umgestaltung in einen  

öffentlichen 

Mischwasserkanal 
 
(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgaben für die Einmündung in den 

öffentlichen Mischwasserkanal wird gemäß § 3 Abs.  3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 mit € 24,99 

festgesetzt. 

 

(2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes (Abs. 1) 

eine Baukostensumme von € 614.827,65 und eine Gesamtlänge des Mischwasserkanalnetzes von lfm 

1.230 zugrunde gelegt. 

 

B. Einmündungsabgabe für den Anschluss an oder die Umgestaltung in einen öffentlichen 
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Schmutzwasserkanal 
 
(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgaben für die Einmündung in den 

öffentlichen Schmutzwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 mit € 16,00 

festgesetzt. 

 

(2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes 1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes (Abs. 1) 

eine Baukostensumme von € 4,776.020,90 und eine Gesamtlänge des Schmutzwasserkanalnetzes 

von lfm 14.927 zugrunde gelegt. 

 

C. Einmündungsabgabe für den Anschluss an den öffentlichen  

 

Regenwasserkanal 
 

(1) Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe für die Einmündung in den 

öffentlichen Regenwasserkanal wird gemäß § 3 Abs. 3 des NÖ Kanalgesetzes 1977 mit € 12,78 

festgesetzt. 

 

(2) Gemäß § 6 Abs. 2 des NÖ Kanalgesetzes1977 wird für die Ermittlung des Einheitssatzes (Abs. 1) 

eine Baukostensumme von € 2,041.811,72 und eine Gesamtlänge des Regenwasserkanalnetzes von 

lfm 7.989 zugrunde gelegt. 

 

§ 3 

Ergänzungsabgaben 
 

Der Einheitssatz für die Berechnung der Kanaleinmündungsabgabe ist in gleicher Höhe für die 

Berechnung der Ergänzungsabgaben zur Kanaleinmündungsabgabe anzuwenden. 

 

§ 4 

Sonderabgaben* 
 

Ergibt sich aus § 4 des NÖ Kanalgesetzes 1977 die Verpflichtung zur Entrichtung einer 

Sonderabgabe, ist diese Abgabe mit Abgabenbescheid vorzuschreiben. Sie darf den durch die 

besondere Inanspruchnahme erhöhten Bauaufwand nicht übersteigen. 

 

§ 5 

Kanalbenützungsgebühren für den 
 

a) Mischwasserkanal 
b) Schmutzwasserkanal 
c) Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem) 
d) Regenwasserkanal 
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(1) Zur Berechnung der laufenden Gebühren für die Benützung der öffentlichen Kanalanlage 
(Kanalbenützungsgebühr) werden für die Schmutzwasserentsorgung folgende Einheitssätze 
festgesetzt: 
a) Mischwasserkanal:        € 2,23 

b) Schmutzwasserkanal:      € 2,23 

c) Schmutz- und Regenwasserkanal (Trennsystem)*   € 2,23 

d) Werden von einer Liegenschaft in das Kanalsystem Schmutzwässer und Niederschlagswässer 

eingeleitet, so gelangt in diesem Fall ein um 10 % erhöhter Einheitssatz zur Anwendung. 

 

§ 6 

Zahlungstermine 

 

Die Kanalbenützungsgebühren sind im Vorhinein in vierteljährlichen Teilzahlungen und zwar jeweils 

am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November bar an die Gemeindekassa oder auf ein Konto 

der Gemeinde zu entrichten. 

 

§ 7 

Ermittlung der 

Berechnungsgrundlagen 

 

Zwecks Ermittlung der für die Gebührenbemessung maßgeblichen Umstände haben die 

anschlusspflichtigen Grundeigentümer die von der Gemeinde hiefür aufgelegten Fragebögen 

innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung ausgefüllt bei der Gemeinde abzugeben. Allenfalls 

werden die Berechnungsgrundlagen durch Gemeindeorgane (Kommission) unter Mitwirkung der 

betreffenden Grundstückseigentümer ermittelt. 

 

§ 8 

Umsatzsteuer 

 

Zusätzlich zu sämtlichen Abgaben und Gebühren nach dieser Kanalabgabenordnung gelangt die 

gesetzliche Umsatzsteuer aufgrund des Umsatzsteuergesetztes 1994, in der jeweils geltenden 

Fassung, zur Verrechnung. 

 

§ 9 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Diese Kanalabgabenordnung tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft. 

(2) Auf Abgabentatbestände für Kanaleinmündungsabgaben, Ergänzungsabgaben und 

Sonderabgaben sowie für Kanalbenützungsgebühren, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung 

verwirklicht wurden, sind die bis dahin geltenden Abgaben- und Gebührensätze anzuwenden. 
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Hr. GR Abg. z. NR. Hannes Weninger verlässt den Saal von 20.00 Uhr bis 20.12 Uhr. 

Abstimmung: einstimmig (ohne Hr. GR Abg. z. NR. Hannes Weninger) 

 
6) Abfallwirtschaftsverordnung 
Der Gemeinderat beschließt die Gebühren auf Grund des Grundsatzbeschluss vom 7.6.2010 zu 
indexieren -  1,5 %  (VPI 2005) und folgende Verordnung kundzumachen. 
 
 

A B F A L L W I R T S C H A F T S V E R O R D N U N G 
 

§ 1 
Ausschreibung 

Der Gemeinderat beschließt, Abfallwirtschaftsgebühren und Abfallwirtschaftsabgaben 
auszuschreiben. 
 

§ 2 
Pflichtbereich 

Der Pflichtbereich umfasst das gesamte Gemeindegebiet von Gießhübl. 
 

§ 3 
Aufzählung der neben Müll in die Erfassung und Behandlung einbezogenen Abfallarten 

 
Neben Müll wird noch folgende Abfallart in die Erfassung und Behandlung einbezogen: Sperrmüll 
 

§ 4 
Erfassung und Behandlung von Abfällen 

(1) Abfälle sind getrennt nach Restmüll, Altstoffen und kompostierbaren Abfällen zu sammeln. 
 

(2) Restmüll und kompostierbare Abfälle sind in den zugeteilten Müllbehältern zu sammeln und 
werden von der Liegenschaft abgeholt. 

 
(3) Altstoffe sind in die im Gemeindegebiet befindlichen Müllbehälter (bei der Sammelinsel oder 

im Altstoffsammelzentrum) einzubringen. 
 

(4) Restmüll wird auf der Mülldeponie in Fischamend abgelagert, Altstoffe werden einer 
Verwertung zugeführt. 
 

§ 5 
Abfuhrplan 

Im Pflichtbereich werden 26 Einsammlungen von Restmüll, 26 Einsammlungen von kompostierbaren 
Abfällen, sowie 52 Einsammlungen von Restmüll in 1.100-Liter-Mülltonnen durchgeführt. 
 
Die genauen Sammeltermine werden gesondert bekannt gegeben. 
 
Die Sperrmüllsammlung erfolgt einmal jährlich durch Direktabholung (Holsystem) bei den Haushalten 
gegen vorherige Anmeldung zu den jeweils verlautbarten Terminen. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, zu den angeführten Öffnungszeiten Sperrmüll beim Altstoffsammelzentrum einzubringen. 
(Bring-System) 
 

§ 6 
Abfallwirtschaftsgebühr und Abfallwirtschaftsabgabe 

 
1. Die Abfallwirtschaftsgebühr errechnet sich aus einem Behandlungsanteil und einem 

Bereitstellungsanteil. Der Bereitstellungsbetrag beträgt: 84,81 €. 
2. Die Berechnung des Behandlungsanteiles erfolgt nach der Anzahl der Abfuhrtermine. 
3. Die Grundgebühr beträgt: 

 
Für die Abfuhr von Restmüll und kompostierbaren Abfällen: 

 
(a) bei Müllbehältern für eine wiederkehrende Benützung (Mülltonnen) pro 

Müllbehälter und Abfuhr 
 

Müllbehälter   140 l Mekamsystem 5,39 € 



 

  Seite 8 von 20 

Müllbehälter   240 l Mekamsystem 9,25 € 
Müllbehälter     80 l Biomüll 1,82 € 
Müllbehälter    120 l Biomüll 3,11 € 
Müllbehälter     80 l Restmüll 3,55 € 
Müllbehälter   120 l Restmüll 5,31 € 
Müllbehälter 1100 l Restmüll    48,75 € 

 
(b) Bei Müllbehältern für eine nur einmalige Verwendung (Müllsäcke mit Volumen 

von 80 Litern) pro Müllbehälter 3,55 € 
 

4. Die Abfallwirtschaftsabgabe beträgt 18 % des Behandlungsanteiles der 
Abfallwirtschaftsgebühr und 70 % des Bereitstellungsanteiles der Abfallwirtschaftsgebühr. 

 
5. Die Umsatzsteuer wird gesondert in Rechnung gestellt 

 
§ 7 

Fälligkeit 
 

Die Abfallwirtschaftsgebühr und die Abfallwirtschaftsabgabe sind in 4 gleichen Teilbeträgen zu 
entrichten. 
Die Teilbeträge sind jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15.August und 15. November fällig. 
 

§ 8 
Erhebung der Bemessungsgrundlagen 

 
Zur Ermittlung der für die Bemessung der Abfallwirtschaftsgebühr maßgeblichen Umstände haben die 
Grundstückseigentümer (Nutzungsberechtigten) die von der Gemeinde aufgelegten Erhebungsbögen 
richtig und vollständig auszufüllen und innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung beim 
Gemeindeamt abzugeben. 
 
 

§ 9 
Aufstellungsort 

 
Am Abfuhrtag sind die Müllbehälter (Mülltonnen und Müllsäcke) im Pflichtbereich an der 
Grundstücksgrenze so bereitzustellen,  dass  hiedurch der öffentliche Verkehr bzw. der 
Fußgängerverkehr nicht beeinträchtigt wird und die Abfuhr ohne Schwierigkeit und Zeitverlust möglich 
ist. Nach erfolgter Entleerung sind die Müllbehälter ehestens an ihren Aufstellungsort 
zurückzubringen. 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Die Abfallwirtschaftsverordnung tritt am 1. Jänner 2017  in Kraft. 
 

§ 11 
Strafbestimmungen 

 
Übertretungen dieser Abfallwirtschaftsverordnung werden gemäß § 33 NÖ Abfallwirtschaftsgesetz 
1993 LGBL 8240 bestraft.  
 

§ 12 
Schlussbestimmungen 

Alle bisherigen Abfallwirtschaftsverordnungen und Änderungen gelten gleichzeitig als aufgehoben. 
 
Abstimmung: einstimmig (ohne Hr. GR Abg. z. NR. Hannes Weninger) 

 
7) Friedhofsgebührenordnung 
Der Gemeinderat beschließt die Gebühren auf Grund des Grundsatzbeschluss vom 7.6.2010 zu 
indexieren -  1,5 %  (VPI 2005) und folgende Verordnung kundzumachen. 
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Friedhofsgebührenordnung 
nach dem NÖ Bestattungsgesetz 2007 

für den Friedhof der Gemeinde Gießhübl 

 

§ 1 

Arten der Friedhofsgebühren 

 

Für die Benützung des Gemeindefriedhofes werden folgende Gebühren eingehoben: 

 

a) Grabstellengebühren 

b) Verlängerungsgebühren 

c) Beerdigungsgebühren 

d) Enterdigungsgebühren 

e) Gebühren für die Benützung der Leichenkammer (Kühlanlage) 

f) Gebühren für die Benützung der Aufbahrungshalle 

 

§ 2 

Grabstellengebühren 

(1) Die Grabstellengebühr für die Überlassung des Benützungsrechtes auf 10 Jahre bei 

Erdgrabstellen bzw. bei sonstigen  Grabstellen  auf 10 Jahre bei Urnennischen und 30 Jahre bei 

Grüften beträgt für:  

 

 a) Erdgrabstellen bis zu 4 Leichen    €      489,60  

            b) Urnennische                      €      333,80 

            c) Grüfte bis zu 3 Leichen      €   2.447,90   

     bis zu 6 Leichen                                                                         €   4.895,80 

(2) Für Grabstellen in besonderer örtlicher Lage werden folgende Grabstellengebühren 

verrechnet: 

a) Eckgräber                                €     539,70 

b) Gräber an der Friedhofsmauer               €     645,40 

 

§ 3 

Verlängerungsgebühren 

 

(1) Für Erdgrabstellen und sonstige Grabstellen, für die ein erstmaliges Benützungsrecht mit der 

Dauer von 10 Jahren festgesetzt wurde,  wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere Verlängerung 

des Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit dem gleichen Betrag festgesetzt, der für solche 

Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist. 

 

(2) Für sonstige Grabstellen, für die ein erstmaliges Benützungsrecht mit der Dauer von 30 

Jahren festgesetzt wurde,  wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere Verlängerung des 
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Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit einem Drittel des Betrages festgesetzt, der für solche 

Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist. 

 

§ 4 

Beerdigungsgebühren 

 

(1) Die Beerdigungsgebühr (für das Öffnen und Schließen der Grabstelle und die Bereitstellung 

des Versenkungsapparates) beträgt  

 
Bei Beerdigungen von Montag bis Donnerstag 8:00 bis 16:00 und Freitags 8:00 bis 12:00 bei 
 

 a) Erdgrabstellen          €    500,70 

 b) Erdgrabstellen mit Deckel (blinde Grüfte)                   €    778,90 

 c) Grüfte                                   € 1.057,00 

 d) Urnennischen           €    244,80 

 e) Urnenbeisetzung in einer Erdgrabstelle                   €    200,30  

 f) Urnenbeisetzung in Erdgrabstelle mit Deckel (blinde Grüfte)     €    389,40 

 g) Urnenbeisetzung in einer  Gruft        €    612,00 

 

Sollte die Beerdigung außerhalb der oben festgelegten Zeiten erfolgen,  wird zu obigen Gebühren 
zusätzlich folgende Gebühr verrechnet: 
 
Montag bis Donnerstag:    
von 16:00 bis 18:00 Uhr:  166,90  € für lit a,b,c und g. und  111,30  € für lit d,e und f. 
 
Freitags:      
von 12:00 bis 15:00 Uhr:  333,80  € für lit a,b,c und g. und  222,50  € für lit d,e und f. 
von 15:00 bis 18:00 Uhr:  667,60  € für lit a,b,c und g. und  445,10  € für lit d,e und f. 
 
Außerhalb dieser Zeiten finden keine Beerdigungen statt. 
 

§ 5 

Enterdigungsgebühr 

Die Enterdigungsgebühr für die Enterdigung einer Leiche beträgt das 2 ¼ fache der jeweiligen 

Beerdigungsgebühr. 

 

§ 6 

Gebühren für die Benützung der 

Leichenkammer und der Aufbahrungshalle 

(1) Die Gebühr für die Benützung der Leichenkammer (Kühlanlage) beträgt 

für jeden angefangenen Tag €  33,40 

 

(2) Die Gebühr für die Benützung der Aufbahrungshalle beträgt 

für jeden angefangenen Tag € 233,70. 
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§ 7 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

 

Diese Friedhofsgebührenordnung wird mit 01.01.2017 rechtswirksam. 

Gleichzeitig tritt die bisher geltende Gebührenordnung vom 15.12.2014 außer Kraft.  

 

Abstimmung: einstimmig (ohne Hr. GR Abg. z. NR. Hannes Weninger) 

 
8) Verordnung über die Einhebung der Hundeabgabe 
Der Gemeinderat beschließt die Abgabe auf Grund des Grundsatzbeschluss vom 7.6.2010 zu 
indexieren -  1,5 %  (VPI 2005) und folgende Verordnung kundzumachen. 

 
VERORDNUNG ÜBER DIE ERHEBUNG 

DER HUNDEABGABE 
 
 
1. für Nutzhunde jährlich   € 6,54 pro Hund 
2. für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential und  

auffällige Hunde nach §§ 2 und 3 NÖ Hundehaltegesetz 
jährlich € 78,00 pro Hund 

3.    für alle übrigen Hunde jährlich € 44,00 pro Hund 
 
Wird der Hund während des Jahres erworben, so ist die Hundeabgabe innerhalb einen Monats nach 
Erwerb zu entrichten. Für die folgenden Jahre ist die Hundeabgabe jeweils bis spätestens zum 15. 
Februar des laufenden Jahres ohne  weitere Aufforderung zu entrichten. 
 
Die Verordnung tritt mit 01. Jänner 2017 in Kraft. 
 
Alle bisherigen Hundeabgabenverordnungen gelten gleichzeitig als aufgehoben. 
 
Abstimmung: einstimmig (ohne Hr. GR Abg. z. NR. Hannes Weninger) 

 
9) Ernennung des Kassenverwalterstellvertreters 
Der Gemeinderat beschließt Hrn. Ing. Manfred Bohun (Bauamtsleiter) zum Kassenverwalter-  
stellvertreter zu ernennen. 
 
Abstimmung: einstimmig (ohne Hr. GR Abg. z. NR. Hannes Weninger) 

10) Instandsetzungskonto Abfallwirtschaft 
Am Fundament vom Einfahrtsschiebetor (5 m Breite) am ASZ haben sich einseitig Senkungen 
bemerkbar gemacht. Die Senkung wurde vor 2 Jahren einmal ausgeglichen. In den letzten Wochen 
hat sich das Tor jedoch um weitere 10 cm gesenkt und war nicht mehr elektrisch öffenbar und nicht 
mehr versperrbar. Es musste ein neues Fundament errichtet werden. Vorher musste das Tor 
demontiert werden. Im Zuge der Türmontage werden mechanische Teile die seit über 20 Jahren in 
Verwendung sind ausgetauscht, um in diesem Zuge ein technisch neuwertiges Tor zu erhalten. 
Kostenrahmen: 10.000,00 € inkl. MWSt. Die Kosten für die Instandhaltung sind im Budget derzeit nicht 
vorgesehen, das Konto 1/852000-619000 muss daher um € 10.000,00 erhöht werden und wird durch 
1/990000-967000  bedeckt. 
 
Der Gemeinderat beschließt eine Erhöhung des Kontos 1/852000-619000 um 10.000,00 €. 
Bedeckung:1 /990000-967000 . 
 
Abstimmung: einstimmig 
 
11) Kostenbeschluss für die Nachmittagsbetreuung Kindergarten  
 
Aufgrund der Änderung des Kindergartengesetzes 2006  § 25 Abs. 2 und 3 worin festgehalten wird, 
dass der Beitrag für die Anwesenheit der Betreuungszeiten  monatlich mindestens  € 50,00  zu 
betragen hat, wird folgende Anpassung vorgeschlagen: 
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Preisanpassung als Fixbetrag: 
20 Stunden Elternbeitrag   €   50,00 pro Monat 
40 Stunden Elternbeitrag   €   70,00 pro Monat 
60 Stunden Elternbeitrag   €   90,00 pro Monat 
80 Stunden Elternbeitrag   € 100,00 pro Monat 
 
Diese Beiträge sind bei Überschreitung des Verbraucherpreisindexes von 5% anzupassen. 
 
Soziale Härtefälle wurden bis dato vom Land NÖ subventioniert. Diese Subvention durch das Land 
entfällt mit der Änderung des Kindergartengesetzes.  
 
Eine Reduktion des Beitrags für die Betreuungszeiten im Kindergarten ist bei Ansuchen der 
Erziehungsberechtigten an die Gemeinde unter folgenden Bedingungen möglich: 
 
Das gewichtete Pro-Kopf-Einkommen wird in Relation zu einer sozialen Einkommensgrenze gesetzt 
und so die Höhe der möglichen Reduktion ermittelt. Diese Regelung wird nur Erziehungsberechtigten 
mit dem Hauptwohnsitz in Gießhübl gewährt. 
 
Gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen  
Das gewichtete Pro-Kopf-Einkommen wird errechnet, indem man das Familieneinkommen durch den 
Gewichtungsfaktor der Familie dividiert. Der Gewichtungsfaktor der Familie wird durch Addition der 
Gewichtungsfaktoren der einzelnen Familienmitglieder ermittelt.  
Familienmitglieder Gewichtungsfaktor  
1. Erwachsener 1,0 (als Alleinerzieher 1,4)  
2. Erwachsener + 0,8  
Kind(er) bis inkl. 10 Jahre + 0,4  
11 bis inkl. 14 Jahre + 0,6  
über 15 Jahre + 0,8 (solange Familienbeihilfe bezogen wird)  
 
Familieneinkommen  
Familieneinkommen ist das monatliche Einkommen aller im Haushalt lebenden Familienmit-glieder 
(einschließlich Alimente, Sondernotstandsunterstützung, Notstandsunterstützung, 
Arbeitslosenunterstützung sowie etwaiger Einkommen einer Lebensgefährtin/eines Lebens-
gefährten).  
- Bei unselbständig Erwerbstätigen: Nettoeinkommen ohne Familienbeihilfe (Einkommen gemäß § 2 
Abs. 3 Einkommensteuergesetz 1988 abzüglich Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer)  

- Bei den übrigen Einkunftsarten: Gewinn bzw. Überschuss nach § 2 Abs. 4 Einkommensteuergesetz 
1988 (vermindert um Sozialversicherungsbeiträge und die Einkommensteuer; zur Berechnung der 
Einkünfte nicht buchführungspflichtiger Land- und Forstwirtinnen/Land- und Forstwirte werden 4,16 % 
des Einheitswertes monatlich herangezogen).  
 
Nachweis  
- bei Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern, die nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden, durch 
Vorlage eines aktuellen Einkommensnachweises,  

- bei Personen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden, durch Vorlage des 
Einkommensteuerbescheides für das letzte veranlagte Kalenderjahr; sind im Einkommen 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit enthalten, so sind der oder die Lohnzettel für das betreffende 
Kalenderjahr beizulegen; bei pauschalierten Landwirtinnen/Landwirte ist der zuletzt festgestellte 
Einheitswert vorzulegen.  
 
Die Eltern (Erziehungsberechtigen) sind verpflichtet, jede Änderung in den Voraussetzungen für die 
Gewährung der Förderung unverzüglich bekannt zu geben.  
 
Einkommensgrenze  
Als sachgerechte Einkommensgrenze im Hinblick auf die Abgrenzung eines Härtefalles wird der 
monatliche Betrag für die bedarfsorientierte Mindestsicherung herangezogen. Dieser beträgt für eine 
Einzelperson derzeit € 837,76.  
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Berechnung  
Die Berechnung anhand des gewichteten Pro-Kopf-Einkommens in Relation zu einer Ein-
kommensgrenze wäre nach diesem Modell wie folgt vorzunehmen:  
 
1) Ermittlung des gewichteten Pro-Kopf-Einkommens  

2) Berechnung der Unterschreitung der Einkommensgrenze in Prozent  

3) Reduktion des Betreuungsbetrages um den Prozentanteil der Unterschreitung der Ein-
kommensgrenze  
 
Der Gemeinderat beschließt die Erhöhung der Nachmittagsbeiträge wie oben erwähnt, sowie 
die oben erwähnte Regelung um sozialen Härtefälle abzudecken, mit 01.03.2017, da die 
laufende  Bedarfserhebung im Kindergarten bis 28.02.2016 bindend ist. 
 
Abstimmung: 
Dafür: 
BGM Michaela Vogl Vzbgm.Univ.Prof.Dr. Martin Klicpera GGR  Markus Vlasek 
GGR Helmut Kargl GGR Ing.Mag.Peter Lechner GGR Wolfgang Schuster 
GR Therese Seiringer GR Angelika Wasinger GR Dr.Heinrich Lorenz 
GR Ing. Andreas Hafner GR DI Martin Rödhammer  GR Mag. Andrea Stoidl 
 
Gegenstimmen: 
GR Mag. Ulrike Danner-Pöschmann GGR Ing. Leopold Buchner GR Josef Kurz 
GR Brigitta Prochaska GR Abg. z. NR. Hannes Weninger GR Mag. Marion Sattler-Plöchl 
GR Mag. Alexander Pschikal                            GR Michael Schweitzer                                 
 
Damit ist der Antrag angenommen. 

 
12) Errichtung Hochwasserschutzbecken Hochleitenbach 
Sachverhalt für die Errichtung des Hochwasserschutzbeckens Hochleitenbach: 
Laut Gefahrenzonenpläne der Marktgemeinden Brunn am Gebirge und Perchtoldsdorf verursachen 
Hochwässer im Bereich des Hochleitenbachs die Gefährdung von Häusern entlang der 
Brunnerbergstraße, des Pöllangrabens und der Franz-Rehmann-Gasse. 
 
Die Verrohrung des Hochleitenbachs bei der Kreuzung Brunnerbergstraße/Pöllangraben ermöglicht 
nur einen Durchlass von 3.000 Liter (= 3 m³) Regenwässer pro Sekunde. 
Dies bedingt bei Hochwässern die Gefahr von Überflutungen. 
 
Das vor der Verrohrung von der Marktgemeinde Brunn am Gebirge vor einigen Jahren errichtete 
Rückhaltebecken und die neue technische Anlage zur Verhinderung von Verklausungen schützen nur 
vor Hochwässern in einem geringeren Umfang. 
Hochwässer mit einer Wahrscheinlichkeit größer als HQ30 können bei Beginn der Vorrohrung nicht 
mehr zurückgehalten werden und bedingen ein Überfluten des Pöllangrabens und der Franz-
Rehmann-Gasse. 
 
Auf Ansuchen der Gemeinden Brunn am Gebirge, Gießhübl und Perchtoldsdorf hat die Wildbach- und 
Lawinenverbauung bereits ein Projekt zur Errichtung des Hochwasserschutzbeckens Hochleitenbach 
ausgearbeitet und den Standort festgelegt. Betrachtet wurden 2 Varianten, wobei die Variante 3 
ausgewählt wurde. Dieses Rückhaltebecken liegt überwiegend im Gemeindegebiet von Perchtoldsdorf 
und einem geringen Anteil im nordwestlichsten Gemeindegebiet von Brunn an Gebirge. 
 
· Das geplante Rückhaltebecken umfasst eine Speicherungsmöglichkeit von 51,2 Millionen Liter (= 

51.200 m³) Regenwässer 
· Der zu errichtende Damm hat eine Höhe von  9,0 m 
· Der Flächenbedarf für den Damm und für die Rückhaltefläche beträgt insgesamt 21.577 m², wobei 

rd. 15.000 m² angekauft werden müssen. Der Rest davon befindet sich im Besitz der Gemeinden, 
des Landes NÖ bzw. soll getauscht werden. 

· Ausgelegt ist das Becken für ein Hundertjähriges Hochwasser  
(= HQ100). Als Basis dafür wurden 7,3 m³ Regenwässer pro Sekunde berechnet, die auftreten 
können 

· Nach dem Becken dürfen nur 1,1 m³ Regenwässer pro Sekunde abfließen, damit der 
Verrohrungsdurchmesser bei der Kreuzung Brunnerbergstraße/Pöllangraben ausreicht. Bei einem 
Hundertjährigen Hochwasser können ab dem Becken bis zur Verrohrung 1,9 m³ Regenwässer pro 
Sekunde zusätzlich in den Hochleitenbach fließen 

· Die Kosten zur Errichtung betragen nach aktuellem Stand geschätzt € 1.600.000,00 exkl. MwSt. 
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Der Interessentenbeitrag der betroffenen Gemeinden Gießhübl, Perchtoldsdorf und Brunn am Gebirge 
beträgt nach aktuellem Stand insgesamt 25 Prozent der Baukosten, somit rd. € 400.000.00 exkl. 
MwSt. 
75 Prozent der Baukosten übernimmt nach heutigem Wissensstand der Bund, wodurch seitens der 
ASFINAG als Betreiber der Außenringautobahn keine zusätzlichen Kostenbeiträge zu erwarten sind. 
 
Dazu kommen noch die Kosten zum Erwerb der Grundstücke in der Größenordnung von rd. 
€ 300.000,00 exkl. MwSt. für 15.000 m². 
 
Gemäß Vorschlag von DI Wolfgang Hinker sollen diese voraussichtlichen Kosten von € 700.000 exkl. 
MwSt. unter den Gemeinden Gießhübl, Perchtoldsdorf und Brunn am Gebirge sowohl für die 
Errichtung als auch für den Grunderwerb folgendermaßen aufgeteilt werden.  
• Brunn am Gebirge:  59 Prozent 
• Gießhübl:   13 Prozent 
• Perchtoldsdorf:   28 Prozent 
 
Folgende Parameter wurden bei der Ermittlung dieses Finanzierungsschlüssels berücksichtigt: 
 
• Ermittlung der Einzugsflächen aus den jeweiligen Gemeinden Brunn am Gebirge, Gießhübl 

und Perchtoldsdorf. Dafür wurde ein Bewertungsfaktor von 25 Prozent angenommen (= 
Verursacher): 
o Brunn am Gebirge:        5,0 ha, das sind    3,1% 
o Gießhübl:                   109,0 ha, das sind  68,1% 
o Perchtoldsdorf:            46,0 ha, das sind  28,8% 

 
• Ermittlung der durch die Gefahrenzonenpläne von einem allfälligen Hochwasser betroffenen 

Objekte und Grundstücksflächen. Dafür wurde ein Bewertungsfaktor von 75 Prozent 
angenommen (= Nutzer): 
o Brunn am Gebirge:      36 Objekte,  das sind 69,2 % 
o Gießhübl:                       0 Objekte, das sind   0,0 % 
o Perchtoldsdorf:            12 Objekte, das sind 30,8 % 

 
• Berücksichtigung der Finanzkraftwerte. Gewichtung nach der Steuerkopfquote 2015: 

o Brunn am Gebirge:      1.579 €/EW, das sind 40,5 % 
o Gießhübl:                     1.036 €/EW, das sind 26,5 % 
o Perchtoldsdorf:              1.290 €/EW, das sind 33,0 % 

 
Ohne Berücksichtigung der Finanzkraftwerte würde der Finanzierungsschlüssel folgendermaßen 
lauten: 

o Brunn am Gebirge:      52,7 % (zu tatsächlich 59 %) 
o Gießhübl:                     17,0 % (zu tatsächlich 13 %) 
o Perchtoldsdorf:             30,3 % (zu tatsächlich 28 %) 

 
Auf Grund dieses vorgeschlagenen Finanzierungsschlüssels ergeben sich für die beteiligten 
Gemeinden für die Errichtung des Hochwasserschutzbeckens und für den Ankauf der benötigten rd. 
30.000 m² Grundstücke folgende Kosten 
(vsl. € 400.000 exkl. MwSt. als Interessenbeitrag für die Errichtung und vsl. € 300.000 exkl. MwSt. für 
den notwendigen Grundankauf). 
 
· Brunn am Gebirge: 59 % € 413.000 exkl. MwSt. 

o Anteilige Errichtungskosten: € 236.000 exkl. MwSt. 
o Anteilige Grundankaufskosten : € 117.000 exkl. MwSt. 
 

· Gießhübl:  13 %  €   91.000 exkl. MwSt. 
o Anteilige Errichtungskosten: € 52.000 exkl. MwSt. 
o Anteilige Grundankaufskosten : € 39.000 exkl. MwSt. 

 
· Perchtoldsdorf: 28 % € 196.000 exkl. MwSt. 

o Anteilige Errichtungskosten: € 112.000 exkl. MwSt. 
o Anteilige Grundankaufskosten : € 84.000 exkl. MwSt. 

 
Ab dem Zeitpunkt des Erwerbs der Grundstücke benötigt die Wildbach- und Lawinenverbauung ca. 2 
Jahre für die Detailplanung und Errichtung des Hochwasserschutzbeckens. 
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Der Gemeinderat beschließt den Grundsatzbeschluss zu fassen, das Hochwasserschutzbecken 
Hochleitenbach zu errichten.  
Der Gemeinderat beschließt, dem von Herrn DI Wolfgang Hinker erarbeiteten Finanzierungsschlüssel 
zuzustimmen.  
Der Anteil der Gemeinde Gießhübl an den vsl. Errichtungskosten und Grundstücksankaufkosten 
beträgt 13 Prozent. 
Die anteiligen Kosten der Gemeinde Gießhübl betragen nach aktuellem Stand insgesamt vsl.  
€ 91.000,00  exkl. MwSt aufgeteilt auf das Jahr 2017 und 2018. 
Bedeckung: 5/851100-004000 
 
Abstimmung: einstimmig 
 
13) FF-Fahrzeug 
Die Feuerwehr Gießhübl plant im Jahr 2017 ein HLF-Fahrzeug zu ersetzen. Die Kosten betragen nach 
Abzug von Eigenmitteln, Förderung ASFINAG  und Förderung Land € 224.898,60.  
 
Der Gemeinderat  beschließt den Ankauf des Fahrzeuges.  
Bedeckung: € 204.000,00 aoH  5/853100-040200 
Differenz:     €   20.898,60 wird im NVA 2017aoH 5/846000-910013   
 
Abstimmung: einstimmig 
 
14) Vertragsauflösung Taxi Mann 
Der Gemeinderat beschließt den  Vertrag vom 27.04.2015 genehmigt in der Gemeinderatssitzung 
vom 24.03.2015 mit der Fa. Taxi Mann Mödling  per sofort aufzulösen. 
Begründung: Der Vertragspartner hat trotz mehrmaliger Urgenz und Ermahnungen seine vertraglichen 
Pflichten nicht mehr erfüllt. Die telefonische Kontaktaufnahme ist seit Ende September 2016 nicht 
mehr möglich. 
 
Abstimmung: einstimmig 
 
15) Securop Vertragsauflösung  
Der Gemeinderat beschließt die vorzeitige Auflösung des Vertrages per 31.12.2016  mit der 
Sicherheitsfirma Securop. Die Abschlagzahlung beträgt einmalig: € 2.500,00. 
 
Derzeitige jährliche Kosten Fa. Securop: ca. € 5.700,00  
Derzeitige jährliche Kosten Fam. Rittler:        € 4.224,00 
Gesamt derzeit jährlich:           € 9.924,00 
 
Bei gleichbleibenden individuellen Überwachungsstunden ab 2017 durch die Fam. Rittler betragen die 
jährlichen Kosten ca. € 4.500,00. 
Bedeckung: 1/839000-775000 
 
Abstimmung: einstimmig  
 
16) EDV Anbieterwechsel 
Sachverhalt: 
Die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015, VRV 2015 wurde am 19.10.2015 im 
Bundesgesetzblatt , BGBl II Nr. 313/2015 kundgemacht und ist spätestens für Voranschlage und 
Rechnungsabschlüsse der Länder und Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern ab dem 
Finanzjahr 2020 anzuwenden. 
 
Künftig soll das Rechnungswesen von Ländern und Gemeinden aus drei Rechnungen bestehen: 
· eine Ergebnisrechnung - entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft 
· einer Finanzierungsrechnung – entspricht der Cash-Flow Rechnung in der Privatwirtschaft 
· einer Vermögensrechnung – entspricht der Bilanz in der Privatwirtschaft 
 
Bei unserem derzeitigen Anbieter Fa. Ökom treten in der Buchhaltung, beim Voranschlag und auch 
bei den Bescheid Ausfertigung  vermehrt Probleme auf die nicht erklärbar sind oder keine Lösung 
angeboten werden kann. 
 

· Des Weiteren entsteht nach § 19 Abs. 2 Z 1 a UStG die Steuerschuld für Lieferungen und 

sonstige Leistungen mit Ablauf des Kalendermonates, in dem die Lieferungen oder sonstigen 
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Leistungen ausgeführt worden sind. Eine Verschiebung um max. 1 Monat ist durch spätere 
Ausstellung der Rechnung möglich.  

Daraus folgt:  
a) Umsätze müssen im Monat der Ausführung bzw. spätestens im darauffolgenden Monat 

abgerechnet und in der Buchhaltung SOLL gestellt werden, um hier dem Gesetzestext zu 
entsprechen. Dies betrifft in diesem Zusammenhang Vorschreibungen / 
Ausgangsrechnungen, die der Umsatzsteuer unterliegen. 

b) Eingangsrechnungen müssen ebenfalls im Monat der Rechnungserstellung SOLL gestellt 
werden, um den Vorsteuerabzug korrekt geltend zu machen. Eine spätere Geltendmachung 
ist möglich und wird vom Finanzamt nicht so straff behandelt wie bei Umsätzen, ist aber dem 
Gesetz nach falsch. 

 
· Im derzeitigen Programm  werden die Belege, vor allem Eingangsrechnungen, NICHT SOLL 

gestellt, dies kann erst mit der tatsächlichen Zahlung erfolgen. Dadurch werden 
Vorsteuerabzüge erst im Monat der erfolgten Zahlung geltend gemacht, dies führt  zu einer 
späteren Vorsteuer-Rückerstattung durch das Finanzamt. 

 
· Lieferanten können nicht auf Durchlaufer gebucht werden, muss man aber z.B. BVA oder 

andere Lohnangelegenheiten, deshalb wird ein falsches Guthaben auf dem Lieferantenkonto 
angezeigt – Aussage von der Fa. Ökom, das geht nicht anders. 

 

· MFP überschreibt alle Jahre, auch diese die bestehen bleiben, deshalb muss man jährlich 5 
Jahre händisch ändern bei Gemdat kann man nach Jahre und auch nach Konten auswählen. 

Um einen zeitsparenden und korrekten Ablauf zu gewähren haben wir von der Firma Gemdat ein 
Angebot  eingeholt, in diesem auch bereits alle Erfordernisse für die neue VRV eingearbeitet sind. 
 
einmalige Kosten für den Umstieg: € 39.474,00 
Laufende Kosten jährlich ca.  € 9.500,00 ohne Lohnverrechnung diese wird nach tatsächlicher 
Abrechnung (DN und Mandatar) verrechnet. Pro Abrechnung € 3,30. 
 
Bedeckung:  
Umstieg:       5/010000-040200 
Lfd. Kosten:  1/010000-616000 
 
Der Gemeinderat beschließt den EDV Umstieg zur Fa. Gemdat zum ehestmöglichen Zeitpunkt und 
den Vertrag mit der Fa. Ökom zu kündigen. 
 
Abstimmung: einstimmig 
 
17) E-Tankstelle 
Die Wien Energie hat ein Angebot für eine Tanke-Ladestation für 2 Elektroautos vorgelegt. Die beiden 
Parkplätze für Elektroautos befinden sich unmittelbar nach der Zufahrt zum Parkplatz Kuhheide. Die 
Ladestation soll am ehemaligen Geldwechselautomaten montiert werden. Es wird ein neuer 
Stromanschluss hergestellt, um auch schnelles Laden zu ermöglichen. Alle Maßnahmen der 
Herstellung und Kennzeichnung werden von Wien Energie durchgeführt. Der Baukostenanteil für die 
Gemeinde beträgt 5.150,00 €. 
 
Der Gemeindevorstand beschloß den Baukostenanteil von 5.150,00 €.  
 
Der Gemeinderat beschließt zum Betrieb der Tankstelle den Vertrag (Beilage D) mit Wien Energie. 
  
Bedeckung: 1/839000-728000 
 
Abstimmung:  
Dafür: 
BGM Michaela Vogl Vzbgm.Univ.Prof.Dr. Martin Klicpera GGR  Markus Vlasek 
GGR Helmut Kargl GGR Ing.Mag.Peter Lechner GR Therese Seiringer  
GR Angelika Wasinger GR Dr.Heinrich Lorenz GR Josef Kurz 
GR Ing. Andreas Hafner GR DI Martin Rödhammer   GGR Ing. Leopold Buchner  
GR Brigitta Prochaska                                      GR Abg. z. NR. Hannes Weninger               GR Mag. Alexander Pschikal                             
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Stimmenenthaltung: 
GR Michael Schweitzer                                    GR Mag. Andrea Stoidl                                 GGR Wolfgang Schuster 
GR Mag. Marion Sattler-Plöchl GR Mag. Ulrike Danner-Pöschmann 
 
Damit ist der Antrag angenommen. 
 
18) Flächenwidmungsplan- und 13. Bebauungsplan-Änderung  
Der Gemeinderat beschließt die sechswöchige Auflage der 10. Änderungen des 
Flächenwidmungsplanes und der 13. Änderung des Bebauungsplanes (samt Bebauungsvorschriften) 
lt. Beilage E–Auflistung der Änderungen, Beilage F-Vorentwurf der Änderungen und Beilage G-
Änderungen Textl._Bebauungsvorschriften zu beschließen. 
 
Abstimmung: einstimmig 
 
Der Gemeinderat beschließt den Antrag auf flächengleiche Anpassung der Bauland-Grünlandgrenze 
Grundstück 754/1 abzulehnen. 
 
Frau GR Mag. Ulrike Danner-Pöschmann verlässt um 20.55 Uhr die Sitzung.  
 
Abstimmung: einstimmig  
 
19) „Together“  
 
Im Frühjahr 2016 wurde in Gießhübl eine Bürgerbefragung durchgeführt. In dieser wurde die 
Zufriedenheit mit der bestehenden Infrastruktur und die Wünsche nach neuen Angeboten im Ort 
abgefragt. Auch auf die von der Gemeinde zu lösenden Probleme wie die desolate 
Gemeindeliegenschaft Hauptstraße 60, die gesetzlich vorgeschriebene Barrierefreiheit im 
Gemeindeamt und die nachhaltige Containerlösung für den Kindergarten 2 wurde sowohl im 
Fragebogen als auch in den diversen Informationsveranstaltungen hingewiesen.  
34,3% der Bevölkerung haben sich an der Umfrage beteiligt.  
Innerhalb der bestehenden Infrastruktur wurden die Heurigen, das Kaffeehaus, die Sportplätze und 
der Veranstaltungssaal als am wichtigsten erachtet.  
Als neue Angebote werden betreubares Wohnen sowie Junges Wohnen mit Abstand am meisten von 
der Bevölkerung gewünscht. 
Um diesem Ergebnis Rechnung zu tragen und in einem nachhaltigen Gesamtkonzept auch die 
aktuellen Problemstellungen der Gemeinde zu lösen, wurden gemeinsam mit dem Planungsbüro PM2 
verschiedene Nutzungsstudien erstellt und mit allen Fraktionsvorsitzenden in der Arbeitsgruppe 
diskutiert. Der Fokus dieser Studien liegt auf der Entwicklung der gemeindeeigenen Grundstücken 
Hauptstraße 60 und Hauptstraße 73 im Ortszentrum und deren bestmögliche Nutzung für 
Infrastruktur, die den BürgerInnen zu Gute kommen soll. (Beilage H) 
 
Antrag 1: 
Der Gemeinderat beschließt wie folgt: 
 
Um die Ergebnisse der Bürgerbefragung „Together“ bestmöglich umzusetzen, die gemeindeeigene 
Infrastruktur nachhaltig und gesetzeskonform zu verbessern und das Ortszentrum zu stärken, sollen 
die Liegenschaften Hauptstraße 60 und Hauptstraße 73 folgende Nutzungen im Sinne eines 
„Generationenprojektes“ erhalten: 
 
Hauptstraße 73: 

· Betreubares Wohnen 
· Gemeinschaftsraum und Tagesstätte für ältere Menschen 
· Arztordination/Büro 
· Sozialwohnungen 
· Bäckerei/Post 
· Gemeindeamt barrierefrei 

 
Hauptstraße 60: 

· Junges Wohnen 
· Jugendraum/Jugendzentrum 

 
Der Dorfplatz soll zur Pfarrwiese verlegt werden um einen geschützten und besser nutzbaren 
öffentlichen Bereich zu erhalten. 
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Ein Architekturwettbewerb für die Liegenschaften Hauptstraße 60 und 73 soll ausgeschrieben werden 
und die Bevölkerung in die Entscheidung für die Siegerprojekte miteingebunden werden. Die fachliche 
Ausschreibung des Wettbewerbs wird von PM2 durchgeführt. Weitere inhaltliche Vorgaben dazu 
werden in der Arbeitsgruppe, die im Wesentlichen aus den Gemeindevorständen und Fraktionsführern 
aller im Gemeinderat vertretenen Parteien besteht, vorgegeben. Zur fachlichen Bewertung der 
Einreichungen zum Wettbewerb wird der Gestaltungsbeirat der Gemeinde Gießhübl hinzugezogen. 
Bedeckung: AOH 5/846000-011000 Together  
 
Antrag 2: 
Die Auslastung des Kindergartens 2 soll im kommenden Jahr beobachtet werden, um eine geeignete 
Planung bezüglich Standort und Gebäudegröße inklusive Schülerhort vorbereiten  zu können.  
 
Die Liegenschaft Schillerstraße 2 soll auf eine künftige bauliche Erweiterung überprüft und 
vorbereitet werden, um im Falle einer großen Nachfrage nach leistbaren Wohnungen 
(Sozialwohnungen, Betreutes oder Junges Wohnen) baulich erweitert werden zu können. 
 
 

Gegenantrag 1 zu Antrag 1 von Hrn. GGR Ing. Leopold Buchner: 
Der Gemeinderat möge im Architekturwettbewerb folgende Variante zur Planung ausschreiben:  
Diese soll die Beibehaltung des aktuellen baulichen Bestands des Gemeindeamts beinhalten und 
betreubares Wohnen auf Hauptstraße 60 einplanen.   
 

Gegenantrag 2 zu Antrag 1 von Hrn. GGR Wolfgang Schuster (lt. Beilage I) 
 

Abstimmung Gegenantrag 1: 
Dafür: 
GR Mag. Andrea Stoidl GR Michael Schweitzer GR Mag. Ulrike Danner-Pöschmann 
GR Brigitta Prochaska GR Abg. z. NR. Hannes Weninger GR Josef Kurz 
GR Mag.Marion Sattler-Plöchl                         GGR Wolfgang Schuster                 GR Mag. Alexander Pschikal 
GGR Ing. Leopold Buchner 
 

Gegenstimmen: 
BGM Michaela Vogl Vzbgm.Univ.Prof.Dr. Martin Klicpera GGR  Markus Vlasek 
GGR Helmut Kargl GGR Ing.Mag.Peter Lechner GR DI Martin Rödhammer  
GR Dr.Heinrich Lorenz GR Therese Seiringer GR Angelika Wasinger 
GR Pamela Vario GR Ing. Andreas Hafner  
 

Damit ist der Gegenantrag 1 abgelehnt. 
 

Abstimmung -  Gegenantrag 2: 
Dafür: 
GR Mag. Andrea Stoidl GR Michael Schweitzer GR Mag. Ulrike Danner-Pöschmann 
GR Brigitta Prochaska GR Abg. z. NR. Hannes Weninger GR Josef Kurz 
GR Mag.Marion Sattler-Plöchl                         GGR Wolfgang Schuster                 GR Mag. Alexander Pschikal 
GGR Ing. Leopold Buchner 
 

Gegenstimmen: 
BGM Michaela Vogl Vzbgm.Univ.Prof.Dr. Martin Klicpera GGR  Markus Vlasek 
GGR Helmut Kargl GGR Ing.Mag.Peter Lechner GR DI Martin Rödhammer  
GR Dr.Heinrich Lorenz GR Therese Seiringer GR Angelika Wasinger 
GR Pamela Vario GR Ing. Andreas Hafner 
 

Damit ist der Gegenantrag 2 abgelehnt. 
 

Abstimmung Antrag 1:  
Dafür: 
BGM Michaela Vogl Vzbgm.Univ.Prof.Dr. Martin Klicpera GGR  Markus Vlasek 
GGR Helmut Kargl GGR Ing.Mag.Peter Lechner GR DI Martin Rödhammer  
GR Dr.Heinrich Lorenz GR Therese Seiringer GR Angelika Wasinger 
GR Pamela Vario GR Ing. Andreas Hafner  

 
Gegenstimmen: 
GR Mag. Andrea Stoidl GR Michael Schweitzer GR Mag. Ulrike Danner-Pöschmann 
GR Brigitta Prochaska GR Abg. z. NR. Hannes Weninger GR Josef Kurz 
GR Mag. Alexander Pschikal GGR Ing. Leopold Buchner                           GR Mag.Marion Sattler-Plöchl GGR 
Wolfgang Schuster  
 

Damit ist der Antrag 1 angenommen. 
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Abstimmung Antrag 2:  
Dafür: 
BGM Michaela Vogl Vzbgm.Univ.Prof.Dr. Martin Klicpera GGR  Markus Vlasek 
GGR Helmut Kargl GGR Ing.Mag.Peter Lechner GR DI Martin Rödhammer  
GR Dr.Heinrich Lorenz GR Therese Seiringer GR Angelika Wasinger 
GR Pamela Vario GR Ing. Andreas Hafner Wolfgang Schuster  
GR Mag. Andrea Stoidl GR Michael Schweitzer GR Mag. Ulrike Danner-Pöschmann 
GR Brigitta Prochaska GR Abg. z. NR. Hannes Weninger GR Josef Kurz 
 GGR Ing. Leopold Buchner                            
Stimmenenthaltung: 
GR Mag.Marion Sattler-Plöchl GGR 
GR Mag. Alexander Pschikal 

 
Damit ist der Antrag 2 angenommen. 
 
20) Subventionen 

a) FC Gießhübl und Hr. Valentin Bayer 
Der Gemeinderat beschließt den FC Gießhübl und Hr. Valentin Bayer mit je  € 150,00 zu 
subventionieren. 
Bedeckung: 1/269000-777000 
 
Abstimmung: einstimmig  
 

b) Schulstiftung d. Erzdiözese Wien 
Der Gemeinderat beschließt das Subventionsansuchen der Schulstiftung d. Erzdiözese Wien 
abzulehnen, da die Gemeinde selbst ein Hort für die Nachmittagsbetreuung zur Verfügung stellt. 

 
Abstimmung: einstimmig 
 

c) Emma Plank Schule 
Der Gemeinderat beschließt das Subventionsansuchen der Emma Plank Schule abzulehnen. 

 
Abstimmung: einstimmig 
 
21) Anfragen an die Bürgermeisterin  
Hr. GR Kurz fragt, ob gegen die Sperre des Fürstweges seitens der Gemeinde etwas unternommen 
wird. 
Fr. BGM Vogl erklärt, dass seit Monaten versucht wird mit dem Eigentümer des Weges ein Gespräch 
zu führen,  bisher erfolglos. Die Grundstücke wurden vor kurzem übertragen, die nunmehrigen 
Eigentümerinnen wurden angeschrieben und zu einem Gespräch eingeladen, um den Weg wieder zu 
öffnen. Ein Servitut ist nicht eingetragen. Ein Wegerecht müsste eingeklagt werden, dazu wird eine 
juristische Auskunft eingeholt. 
 
Hr. GR Kurz fragt, wer das Geld beim Verkauf des alten FF-Fahrzeuges bekommt? 
Fr. BGM Vogl erklärt, dass die Gemeinde bei unserer Partnergemeinde anfragen wird, ob Interesse an 
dem alten Fahrzeug besteht und bei einem allfälligen Verkauf den Verbleib der Einnahme mit dem 
Kommando der FF-Gießhübl abklären wird. 
 
Hr. GGR Schuster fragt, ob die Gemeinde bereits Informationen über die Förderung des NÖ Landes 
betreffend Errichtung und Instandsetzungen von Gehsteigen hat? 
Fr. BGM Vogl erklärt, dass die Gemeinde diesbezüglich keine Informationen hat, aber beim Land NÖ 
nachfragen wird. 
 
Hr. GGR Ing. Buchner fragt, warum immer wieder die Aussage getätigt wird, die Gemeindefinanzen in 
einem katastrophalen Zustand übernommen zu haben? 
Fr. BGM Vogl erklärt, dass diese Aussage nicht von Ihr getätigt wurde und dies mit jenen Personen zu 
klären ist, die dies ausgesagt haben. Die finanzielle Situation war im Jahr 2010 sehr angespannt,  es 
waren einge Gründe ausschlaggebend (zB. verringerte Bedarfszuweisungen in der Finanzkrise), 
seither hat sich die Finanzlage kontinuierlich verbessert, es konnten sogar Ansparungen gemacht 
werden.  
 
 
Die Gemeinderatssitzung wird um 21.30  Uhr geschlossen 
 

 
 



 

  Seite 20 von 20 

 
 

Genehmigung des Sitzungsprotokolls in der Gemeinderatssitzung 
 

am ________________ 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
 Bürgermeisterin Schriftführer 
          (Michaela Vogl)               (Silvia Krippl) 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
 Gemeinderat ÖVP Gemeinderat SPÖ 
       (GGR Markus Vlasek)       (GGR Ing. Leopold Buchner) 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
 Gemeinderat Grüne Gemeinderat BLG 
  (Vzbgm. Dr. Martin Klicpera)                                                           (GGR Wolfgang Schuster) 
 
 
 
 
 
 
Beilagen: 
Beilage A – Bericht Gebarungseinschau  
Beilage A – NS Kassenprüfung 
Beilage B – Bericht Prüfungsausschuss 
Beilage C – VA 2017 
Beilage C1 – MFP 2017-2021 
Beilage D – Vertrag Wien Energie 
Beilage E – Auflistung der Änderungen 
Beilage F – Vorentwurf der Änderungen und Beilage 
Beilage G – Änderungen textl. Bebauungsvorschriften 
Beilage H – Nutzungskonzept 
Beilage I – Gegenantrag zu Hauptantrag  
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ENTWURF ZUR ÄNDERUNG DER TEXTLICHEN 
BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN  

BEILAGE E - GEMEINDERAT, 12.12.2016

mit Darstellung der GESTRICHENEN bzw. NEU VORGESEHENEN Bestimmungen und 
Anmerkungen  

A) ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  

1. ABTEILUNG UND AUFSCHLIESSUNG 
 

Anmerk: Unter Punkt B) sind für einige Bereich andere Grundstücksgrößen erlaubt! 
Bestehende Bauplätze sind im Bereich der bisherigen Sonderbebauungsweisen mit 
Ausnahme der Grundstücke 778/14 - 778/17 und 778/20 aber alle größer als 500m² bzw. 
handelt es sich um bestehende Bauplätze und fallen daher nicht in die Bestimmung des 
Punkt 1.1 
 

 

 
2. LAGE VON PRIVATEN ABSTELLANLAGEN FÜR KRAFTFAHRZEUGE:  

 

 
 
 
 

 

 

3. ANORDNUNG UND GESTALTUNG VON NEBENGEBÄUDEN SOWIE ANLAGEN, 
DEREN VERWENDUNG DER VON GEBÄUDEN GLEICHT.  

 

 

4. GESTALTUNG VON EINFRIEDUNGEN GEGEN ÖFFENTLICHE 
VERKEHRSFLÄCHEN, PARKS UND GEWÄSSER 
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Anmerk: Die Gestaltung von Einfriedungen kann nur zu öffentlichen Verkehrsflächen 
und Parkanlangen geregelt werden (§30 (2) 13 des NÖ-ROG) 

5. HARMONISCHE GESTALTUNG DER BAUWERKE IN ORTSGEBIETEN 
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Anmerkung: Im §53 (9) der NÖ-BO die Anzahl der Geschoße geregelt ist (die Anzahl 
der oberirdischen Geschoße darf nicht größer sein als die festgelegte Bauklasse + 1, 
entsprechenden gilt für höchstzulässige Gebäudehöhen und Dachgeschosse zählen 
als „normale“ Geschoße. 

 

 bei der Ausgestaltung einer Giebelfront 

Anmerk: Giebelfronten können an allen Gebäudefronten auch sinngemäß als 
Umhüllende bei der Berechnung der Gebäudehöhe angewendet werden. Durch den 
Zusatz „bei der Ausgestaltung…“ soll die Beschränkung auf die Schmalseite eines 
Gebäudes nur für die wirkliche Ausführung und nicht für die Berechnung der 
Gebäudehöhe gelten 

 

6. TANSPORTABLE ANLAGEN 
 

7. WERBEANLAGEN 
 

 

8. GELÄNDEVERÄNDERUNGEN 
 

9. AUSGESTALTUNG VON FREIFLÄCHEN 
 

10. WASSERENTSORGUNG (gemäß 5. Änderung 2008 - Beschluss 11.12.2008)) 
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11. SCHALLSCHUTZ (gemäß 4. Änderung 2007 - Beschluss 29.11.2007)) 
 

12. SONDERBEBAUUNGSHÖHE „+“  
 

· 
· 

 
B) BESONDERE BEBAUUNGSWEISEN

Anmerkung: Sonderbebauungsweisen sind seit der Novelle der NÖ-BO und NÖ-
ROG 2014 nicht mehr möglich. Für Baulandbereiche mit diesen Festlegungen muss 
gemäß §42(12) bis zu einer Neufestlegung einer gesetzlich definierten 
Bebauungsweise der §54 der NÖ-BO angewendet werden. 

 

 Bebauungsweise „a“:

Anmerkung:-> geschlossene Bebauungsweise  
 Bebauungsweise „b“:

Anmerkung: ->nur ein großes Grundstück, entspricht der „Offenen“ Bebauungsweise 

 Bebauungsweise „c“:

Anmerkung: Gebäudeabmessungen stimmen nicht, -> geschlossene bzw. offene 
Bebauungsweise je nach Bestand 

 Bebauungsweise „d“:

Anmerkung: Gebäudeabmessungen stimmen nicht, -> einseitig- offene bzw. offene 
Bebauungsweise je nach Bestand 
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 Bebauungsweise „e“:

Anmerkung: Baubestand entspricht der „offenen“ Bebauungsweise 

 Bebauungsweise „h“:

Anmerkung: Geschlossene Bebauungsweise mit seitlichen Baufluchtlinien 

Weiters muss auch noch die „Freie Anordnung der Gebäude“ in  „offene“ Bebauungsweise 
geändert werden 

C) SCHUTZZONE

1. HARMONISCHE GESTALTUNG DER BAUWERKE IN DER SCHUTZZONE 
 

 

 

 

 

 
 

2. DACHAUSBILDUNGEN IN DER SCHUTZZONE 
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3. KENNTLICHMACHUNG DER SCHUTZZONE 
 

 

 

 
4.  GESTALTUNGSBEIRAT 

2014

2014

 S 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIPL.ING. KARL SIEGL 
Wien, 12. Oktober 2016

AUFLISTUNG AKTUELLER ABÄNDERUNGEN  
ZUM FLÄCHENWIDMUNGS- BZW. BEBAUUNGSPLAN 

BEILAGE C - VORLAGE GEMEINDERAT 12.12.2016 

LAUFENDE 
NUMMER 
GEMÄSS 

VORENTWURF 

· 
(F)

· 
(B) 

 
GEGENSTAND DER  

GEPLANTEN / BEANTRAGTEN ÄNDERUNG 
 

 
ANMERKUNGEN 

 

1 

3 
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DIPL.ING. KARL SIEGL 
Wien, 12. Oktober 2016

 

4 

5 

6 

7 
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DIPL.ING. KARL SIEGL 
Wien, 12. Oktober 2016

 

8 

9 

TX 

 

10 

 Gegen die Änderung

 



















Protokoll vom 7.12.2016 

Ort: Bauhof 
Beginn: 0800 Uhr 
Anwesend: GR Mag. Alexander Pschikal, GR Mag. Marion Sattler-Plöchl, GR Dr. Heinrich Lorenz, 
Bauhofleiter Alexander Oppl 
Entschuldigt: GR Angelika Wasinger, GR DI Martin Rödhammer 
Es wird die Beschlussfähigkeit festgestellt. 
- Festgestellt wird, dass es eine Handkasse gibt für Einnahmen aus dem ASZ; periodisch werden diese an die 
Gemeindeverwaltung abgeführt (iW., wenn ein Block (ca. 50 Rechnungszettel) ausgeschrieben ist). 
Durchschnittlich sind dann 300 Euro in der Handkassa. 
- Erörtert wird die Heckenschnittabfuhr. Festgestellt wird, dass insbesondere bei gemeinsamen Anlagen der 
Schnitt verteilt und disloziert abgelegt wird. Angeregt wird, dass bei solchen Anlagen die Gemeinde Plätze 
festlegt, wo der Schnitt abgelegt wird. 
- Erörtert wird die Arbeitseinteilung. Arbeitsbeginn ist 0624 Uhr, Ende ist 1530 (Freitag: Ende: 1200 Uhr). Der 
Bauhofleiter teilt die Arbeit ein. Fixzeit ist die Öffnung des ASZ. Derzeit werden keine Stundenaufzeichnungen 
durch die Mitarbeiter selbst geführt. Arbeitszeitunterbrechungen werden vermerkt, Überstunden ebenfalls – 
erstellt durch den Bauhofleiter. Angeregt wird, für einen bestimmten Zeitraum eine Zurechnung von 
Mannstunden zu den einzelnen Bereichen vorzunehmen, um eine Kostenzuordnung zu ermöglichen. 
- Der Bauhofleiter teilt mit, dass ihm keine Nebenbeschäftigungen von Mitarbeitern gemeldet wurden. 
- Privatnutzungen von Geräten des Bauhofes finden nicht statt. 
- Erörtert wird der Fuhrpark. Der Bauhofleiter weist darauf hin, dass der Traktor (ISEKI) bis 2018 wohl 
getauscht werden muss (starke Beanspruchung), der UNITRAK wäre danach zu tauschen. Angeregt wird, eine 
Erneuerungsrücklage zu bilden. 
- Der Bauhofleiter weist darauf hin, dass die Kehrmaschine aus den 1990er Jahren stammt. 
- Der Bauhofleiter teilt mit, dass es eine Inventarliste des Bauhofes gibt In diese wird Einsicht genommen.  
- Schulungen der Mitarbeiter finden regelmäßig statt (zB. ASZ- Mülltrennung). 
Ende: 0915 Uhr 
 


